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Executive Summary 

Im Kontext des Inflationsschubs der Jahre 2022/23, der damit einhergehenden Reallohn-
verluste und des nach wie vor großen Niedriglohnsektors in Deutschland gibt es anhal-
tende Diskussionen über eine weitere deutliche Anhebung des Mindestlohns. Angesichts 
des bisherigen Erfolgs dieses Politikinstruments und um den Möglichkeitenraum auch jen-
seits der 14 und 15 Euro, die zuletzt gefordert wurden, zu erkunden, bietet dieses Papier 
eine erste Einordnung eines möglichen Mindestlohns in Höhe von 16 Euro. Drei Aspekte 
werden untersucht: Wer würde von einer solchen Anhebung berührt, welche Arbeitsmarkt-
effekte wären zu erwarten und was wären die fiskalischen Konsequenzen?  

Unsere Schlussfolgerung ist: eine schrittweise Anhebung auf diese Höhe ist ambitioniert, 
aber vertretbar. Jedoch müssten, wie bereits bei der Erhöhung auf 12 Euro, Verstöße gegen 
das Mindestlohngesetz genau im Auge behalten werden. Gerade eine Besetzung der noch 
offenen Planstellen in den Hauptzollämtern hätte hohe Priorität. Auch die weitere Entwick-
lung der geringfügigen Beschäftigung müsste genau beobachtet werden.  

#MINDESTLOHN 
#ARBEITSMARKT

Einordnung eines 16-Euro-Mindestlohns 

Ambitioniert, aber vertretbar 
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1. Einleitung

Am 1. Januar 2015 wurde in Deutschland erst-
mals ein flächendeckender gesetzlicher Min-
destlohn von 8,50 Euro eingeführt. Dem sind 
Jahre vorausgegangen, in denen die Größe des 
Niedriglohnsektors in Deutschland erst stark 
anwuchs und dann auf hohem Niveau stag-
nierte (Grabka & Schröder 2019). Debatten um 
armutssichere Arbeit prägten die Diskussion. 

Außerhalb von Deutschland hatten zu diesem 
Zeitpunkt bereits viele andere Staaten einen 
gesetzlichen Mindestlohn eingeführt. Bei der 
Einführung 2015 bewegte sich die Höhe des 
Mindestlohns in Deutschland gemessen am 
Kaitz-Index1 im internationalen Mittelfeld 
(siehe Abbildung 1).

 

 

Abbildung 1: Die aktuelle deutsche Mindestlohnhöhe liegt im internationalen Vergleich im oberen Mittelfeld; Quellen: 
OECD, Bundesagentur für Arbeit und eigene Berechnungen 

 

 
1  Der Kaitz-Index gibt an, wie hoch das Einkommen aus einer 

Vollzeitbeschäftigung auf Mindestlohnniveau im Verhältnis 
zum Medianeinkommen der Vollzeitbeschäftigten ist.  
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Die Institution der Tarifautonomie (Schroeder 
2020) und Bedenken, dass ein Mindestlohn zu 
großen Beschäftigungsverlusten führen würde 
(z. B. Knabe et al. 2014), wurden in Deutschland 
lange als Hauptargumente gegen einen gesetz-

lichen Mindestlohn herangezogen. Starke ne-
gative Beschäftigungseffekte haben sich nach 
dessen Einführung allerdings nicht ergeben 
(vgl. Bossler & Schank 2023; Bruttel et al. 2019; 
Caliendo et al. 2019; Caliendo et al. 2023; Dust-
mann et al. 2022). 

 
Abbildung 2: Bis Oktober 2022 wuchs der Mindestlohn zusammen mit der Inflation; Quellen: Mindestlohnkommission, 

Statistische Bundesamt, nach Börschlein et al. (2023) und eigene Berechnungen

Für die Folgejahre wurde die Mindestlohnkom-
mission damit beauftragt, regelmäßig über die 
Anpassung der Höhe des Mindestlohns zu be-
raten und sich dabei nachlaufend an der Ent-
wicklung der Tariflöhne in Deutschland zu ori-
entieren (§ 9 MiLoG). In den Jahren 2015 bis 
2021 wurde die Höhe von der Kommission je-

weils so angepasst, dass der inflationsberei-
nigte Mindestlohn stagnierte und der Entwick-
lung der (auch inflationsbereinigt leicht steigen-
den) Tariflöhne hinterherhing (Abbildung 2). 
Mit einer außerplanmäßigen Erhöhung durch 
die Regierungskoalition auf 12 Euro am 1. Ok-
tober 2022 wurde der Mindestlohn das erste 
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Mal deutlich mehr angehoben als durch die In-
flation und die Tariflohnentwicklung angezeigt. 
Von der Erhöhung waren 5,8 Millionen Beschäf-
tigte (15 Prozent der Erwerbstätigen) berührt 
(MiLo-Kommission 2023).  

Nach ersten Evaluationen hatte auch diese Er-
höhung keine signifikanten negativen Effekte 
auf die Beschäftigung (Bossler et al. 2024). Die 
Bruttostunden- und Bruttomonatslöhne stei-
gerte sie um durchschnittlich 5 bis 6 Prozent 
(Bossler et al. 2024, S. 12-13). 

Die Einführung und bisherige Weiterentwick-
lung des Mindestlohns können daher als voller 
Erfolg beschrieben werden. Durch die Steige-
rung der Markteinkommen und der Produktivi-
tät am unteren Ende wurde der Bedarf, Un-
gleichheit nachträglich über Transfers zu sen-
ken, reduziert. Gleichzeitig wurde mehr Men-
schen ein Leben in Würde ermöglicht, auch 
durch den gesteigerten Respekt, den höhere 
Löhne ausdrücken. 

Angesichts dieses Erfolgs, im Lichte der Real-
lohnverluste der letzten Jahre sowie aufgrund 
des nach wie vor großen Niedriglohnsektors in 
Deutschland (Destatis 2023) werden immer 
wieder Stimmen laut, die eine weitere deutliche 
Anhebung des Mindestlohns verlangen. Zuletzt 
forderte zum Beispiel Olaf Scholz eine schritt-
weise Anhebung des Mindestlohns auf 15 Euro. 
Auch die Gewerkschaften fordern Erhöhungen 
auf 14 bis 15 Euro die Stunde. 

Um den Möglichkeitenraum jenseits dieser 
14 bis 15 Euro zu erkunden, untersucht die-
ses Papier eine Anhebung des Mindestlohns 
auf 16 Euro. Ein solcher Mindestlohn wurde 
zum Beispiel im Sommer 2023 von der Stadt 
München eingeführt.2 Ab dem 1.7.2025 gilt ein 
Branchenmindestlohn von 16,10 Euro für unge-
lernte Hilfskräfte in der Pflege. 

 
2  Der 16-Euro-Mindestlohn der Stadt München gilt für die eige-

nen Mitarbeitenden der Stadt und der städtischen Betriebe so-
wie bei Auftragsvergaben an externe Dienstleister im Reini-
gungs- und Sicherheitsgewerbe. 

Zur besseren Anschaulichkeit ist ein Mindest-
lohn von 16 Euro als zusätzlicher Datenpunkt 
für das Jahr 2024 in den ersten beiden Abbil-
dungen visualisiert. Dies macht deutlich, dass 
eine solche Anhebung die größte Erhöhung seit 
Einführung des allgemeinen Mindestlohns in 
Deutschland wäre (Abbildung 2). Auch im inter-
nationalen Kontext gibt es kaum ein Land, das 
im Verhältnis zum Medianlohn über so einen 
hohen Mindestlohn verfügt (Abbildung 1). Dies 
macht eine robuste Einschätzung der mögli-
chen Konsequenzen herausfordernd. 

Zur Folgenabschätzung für die Arbeitsmarktef-
fekte eines 16-Euro-Mindestlohns werden des-
halb neben den Daten des Sozio-Ökonomi-
schen Panels (SOEP; Goebel et al. 2019), die die-
ses Papier für deskriptive Analysen der Ein-
griffstiefe nutzt, insbesondere auch Evaluatio-
nen starker Mindestlohnerhöhungen im inter-
nationalen Kontext sowie Auswertungen, die 
von der Mindestlohnkommission in Auftrag ge-
geben wurden, herangezogen. Neben den Be-
schäftigungs- und Lohneffekten einer weiteren 
deutlichen Mindestlohnerhöhung betrachten 
wir außerdem die fiskalischen Effekte (z. B. 
durch höhere Personalkosten im öffentlichen 
Dienst oder durch eine Verringerung des Sozi-
alleistungsbezugs) sowie die Auswirkungen auf 
das Angebot von und die Nachfrage nach 
Schwarzarbeit. Hier ist jedoch weitere For-
schung notwendig, um zu belastbaren Ergeb-
nissen zu kommen. 

Drei Kernbotschaften folgen aus unserer Ana-
lyse: Erstens erscheint eine Anhebung des Min-
destlohns auf 16 Euro ambitioniert, aber noch 
am oberen Ende dessen, was man vernünf-
tigerweise in Schritten anstreben könnte. Ins-
besondere die Forschungsergebnisse aus den 
USA zeigen, dass dort selbst für Anhebungen 
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des Mindestlohns auf 60 bis 82 Prozent des Me-
dianlohns keine signifikanten negativen Be-
schäftigungseffekte zu beobachten waren. 
Dem entgegen steht jedoch, dass die Arbeits-
märkte der USA und Deutschlands sehr unter-
schiedlich sind. Auch gibt es Studien, die schon 
bei geringeren Mindestlohnhöhen signifikante 
negative Beschäftigungseffekte finden. In der 
Gesamtschau betrachten wir es daher als mög-
lich, jedoch nicht als gesichert, dass ein 16-
Euro-Mindestlohn ohne signifikante negative 
Beschäftigungseffekte bleiben könnte. Diese 
Hypothese sollte durch schrittweise Anhebun-
gen verantwortungsvoll getestet werden; eine 
sofortige Anhebung auf diese Höhe erschiene 
uns als risikoreich. 

Im internationalen Vergleich würde ein 16-
Euro-Mindestlohn Deutschland in Richtung 
Spitze bringen, ohne dass dabei der Kontakt 
mit dem restlichen Feld verloren ginge. 

Zweitens: Wie bereits bei der Erhöhung auf 
12 Euro müssten Verstöße gegen das Mindest-
lohngesetz, darunter Schwarzarbeit und Umge-
hungen über inkorrekte Erfassung der Arbeits-
zeit, genau im Auge behalten werden. Die Evi-
denz zu einem Anstieg von Verstößen seit der 

Erhöhung auf 12 Euro ist bisher gemischt. Auf-
grund der größeren Eingriffstiefe, die im folgen-
den Abschnitt detailliert untersucht wird, sollte 
diese Thematik jedoch weiterhin klar im Fokus 
bleiben, inklusive durch die Besetzung noch of-
fener Planstellen in den Hauptzollämtern. 

Zuletzt gilt es, bei der Erhöhung des Mindest-
lohns in Richtung 16 Euro die Entwicklung von 
Minijobs genau zu beobachten. Einerseits sind 
geringfügige Beschäftigungsverhältnisse die 
Jobs, die am stärksten von solchen Erhöhungen 
betroffen wären, sodass etwaige Beschäfti-
gungsverluste hier am stärksten sichtbar wer-
den könnten. Andererseits soll in Zukunft die 
Geringfügigkeitsgrenze zusammen mit dem 
Mindestlohn steigen. Dadurch, dass so in Mi-
nijobs ein höherer Gesamtverdienst bei gerin-
gerer Abgaben- und Steuerquote möglich ist, 
besteht die Gefahr, dass nichtsozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung attraktiver wird, 
mit möglicherweise negativen Konsequenzen 
für die Sozialversicherungssysteme sowie für 
das Arbeitsangebot von Frauen in Partner-
schaften. Dementgegen steht jedoch der posi-
tive Anreizeffekt, den höhere Löhne auf das all-
gemeine Arbeitsangebot ausüben können. 
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2. Wer wäre von einem deutlich höheren Mindestlohn berührt?

Zunächst betrachten wir, welche Erwerbstäti-
gen direkt von einer Mindestlohnerhöhung be-
troffen wären, weil ihre aktuellen Stunden-
löhne niedriger sind als 16 Euro. Dabei unter-
scheiden wir nach Alter und Geschlecht, nach 
Branchenzugehörigkeit, nach den Regionen in 
Deutschland sowie nach dem Umfang der Be-
schäftigung (Vollzeit, Teilzeit, geringfügig).  

Für diese Analyse haben wir die Daten des 
SOEP genutzt, eine für Deutschland repräsen-
tative Haushaltsbefragung, für die jährlich bis 
zu 30.000 Individuen in 15.000 Haushalten be-
fragt werden. Einbezogen wurden die Daten 
von allen sozialversicherungspflichtig oder ge-
ringfügig Beschäftigten3 aus dem Befragungs-
zeitraum 2015 bis 2021 (aktueller Rand).  

Aus Angaben zum Bruttomonatsentgelt und 
der vereinbarten Wochenarbeitszeit haben wir 
Bruttostundenlöhne berechnet.4 Um die Ein-
griffstiefe einer Mindestlohnerhöhung zu be-
stimmen, haben wir anschließend den Anteil 
der erwerbstätigen Bevölkerung, die einen 
Stundenlohn unterhalb dieser Grenze erhält, 
bestimmt. Je größer dieser Anteil ist, desto grö-
ßer ist die Eingriffstiefe.  

Über alle Gruppen hinweg würden am aktuel-
len Rand (2021) circa 25 Prozent aller Be-
schäftigungsverhältnisse in Deutschland von 
einer Erhöhung des Mindestlohns auf 16 Euro 
(in 2024er Preisen) profitieren. 

Wie sich eine Erhöhung kausal auf diese Be-
schäftigungsverhältnisse auswirken würde 
(d. h. Anpassung der Löhne, Wegfall von Jobs, 

 
3  Personen in Ausbildung oder Menschen, die in Behinderten-

werkstätten arbeiten, werden exkludiert, da für sie der Min-
destlohn nicht gilt. Es ist allerdings nicht möglich, vollständig 
auszuschließen, dass einzelne beobachtete Beschäftigungs-
verhältnisse trotzdem nicht dem Mindestlohn unterliegen 
(z. B. Praktika, ehemals Langzeitarbeitslose). 

4  Die vereinbarten Wochenstunden im SOEP gelten als zuverläs-
siger im Vergleich zu tatsächlich gearbeiteten Stunden (vgl. 

Anpassung der Arbeitsstunden), kann aus so ei-
ner Analyse nicht rückgeschlossen werden. 

Ein erstes Ergebnis ist, dass im SOEP ein ver-
gleichsweise stabiler Anteil der Erwerbstätigen 
von hochgerechnet circa 2 Millionen Menschen 
angibt, unterhalb des jeweils gültigen Mindest-
lohns bezahlt zu werden (Schröder et al. 2023). 
In der Verdienststrukturerhebung (VSE), der 
zweiten zentralen Datenquelle für die deutsche 
Mindestlohnliteratur, liegen die Stundenlohn-
angaben unterhalb des Mindestlohns systema-
tisch auf einem niedrigeren Niveau, bei circa 
1,5 Millionen Beschäftigungsverhältnissen 
(MiLo-Kommission 2023). Aufgrund nicht be-
obachtbarer Faktoren und mangels präziserer 
Daten zur Bestimmung von Stundenlöhnen 
lässt sich allerdings nicht abschließend beurtei-
len, welche Datenquelle die tatsächlichen Min-
destlohnverstöße akkurater widerspiegelt 
(Bachmann et al. 2020). 

Altersgruppen & Geschlechter 

In Abbildung 3 wird die Eingriffstiefe des Min-
destlohns im Zeitverlauf und separat nach Al-
tersgruppen dargestellt. Dabei zeigt das Dia-
mant-Symbol jeweils, wie viele Menschen anga-
ben, unterhalb des im jeweiligen Jahr gültigen 
Mindestlohn bezahlt zu werden. Die senkrechte 
Spanne darüber gibt den Anteil der Erwerbstä-
tigen an, die von einer Mindestlohnerhöhung 
auf 12 Euro (in 2022er-Preisen; unteres Ende) 
bis zu 16 Euro (in 2024er-Preisen; oberes Ende) 
betroffen wären. Mit der Mindestlohnerhö-
hung auf 12 Euro im Oktober 2022 erreichte 

Dütsch et al. 2019 für eine ausführlichere Diskussion). Ein Ab-
gleich der Angaben im SOEP mit den administrativen Daten 
der Rentenversicherung zu monatlichen Entgelten und Ar-
beitszeit zeigt bis 2018 eine starke Korrelation zwischen den 
jeweils berechneten Stundenlöhnen (Schröder et al. 2023), 
auch wenn Zweifel angebracht sind, ob die Qualität der Daten-
angaben im SOEP in den Corona-Pandemie-Jahren weiterhin 
so hoch gehalten werden konnte. 
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der Mindestlohn inflationsbereinigt also kurz-
zeitig einen Wert, der dem unteren Ende der 
dargestellten Range entspricht. Es liegen für 
diesen Zeitpunkt aber noch keine SOEP-Daten 
vor. 

Für die einzelnen Altersgruppen zeigt sich eine 
stark unterschiedliche Betroffenheit: Vor allem 
in der Altersgruppe 18–25 Jahre geben bis zu 

65 Prozent an, dass sie aktuell unterhalb eines 
Stundenlohns von 16 Euro (2024er-Preise) ver-
dienen. Über den Zeitraum 2016 bis 2019 sinkt 
dieser Wert leicht auf circa 55 Prozent.  In den 
anderen Altersgruppen liegt das Stundenlohn-
niveau deutlich höher, sodass die Eingriffstiefe 
eines 16-Euro-Mindestlohns deutlich niedriger 
ist (20–35 Prozent). Auch hier zeigt sich ein 
leichter Abwärtstrend in der Eingriffstiefe.5 

Abbildung 3: Eingriffstiefe eines 16-Euro-Mindestlohns nach Alter; Quellen: SOEP v38 und eigene Berechnungen

 
5  Auch eine Auswertung mit der VSE bestätigt zumindest für den 

aktuell gültigen Mindestlohn, dass insbesondere in der Gruppe 
der 18– bis 24-Jährigen der Anteil mit einem Lohn am oder un-
ter dem Mindestlohn mit Abstand am größten ist (MiLo-Kom-
mission 2023). 
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Bei einer Analyse getrennt nach Geschlechtern 
(Abbildung 4) macht sich der Gender-Pay-Gap 
bemerkbar. 2015 bekommen noch mehr als 
40 Prozent der Frauen einen Stundenlohn von 
weniger als 16 Euro (2024 Preise), während es 
nur circa 25 Prozent der Männer sind. Über den 

Zeitraum bis 2021 verringert sich die Eingriffs-
tiefe bei den Frauen etwas stärker als bei den 
Männern, sodass die Differenz in der Eingriffs-
tiefe zum Ende des Beobachtungszeitraums 
nur noch circa 10 Prozentpunkte beträgt. 

 
Abbildung 4: Eingriffstiefe nach Geschlecht; Quellen: SOEP v38 und eigene Berechnungen

Berufsbereiche

Für eine Analyse nach Berufsgruppen wird die 
Klassifizierung der Berufe (KldB 2010, Bunde-
sagentur für Arbeit 2011) herangezogen, die 
zwischen neun Berufsbereichen unterscheidet 

(siehe Beschreibung zu Abbildung 5). Auch hier 
zeigt sich eine starke Heterogenität. Die größte 
Eingriffstiefe, aufgrund der niedrigsten Stun-
denlöhne, zeigt sich im Bereich der Land- & 
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Forstwirtschaft (Bereich 1). Im Jahr 2019 geben 
dort über 60 Prozent an, dass sie weniger als 
16 Euro (2024er-Preise) verdienen. Allerdings 
stützt sich die Analyse für diesen Bereich auf 
eine niedrige Fallzahl und ist daher nur bedingt 
aussagekräftig.  

Abgesehen von der Landwirtschaft wären auch 
im Bereich Verkehr, Logistik, Schutz & Sicher-
heit (Bereich 5) und im Bereich kaufmännische 

Dienstleistungen, Warenhandel, Vertrieb, Gast-
ronomie und Hotellerie (Bereich 6) vergleichs-
weise viele Menschen von einer Mindestlohner-
höhung direkt betroffen, mit einer Eingriffstiefe 
von bis zu 45 Prozent.  

Im Bereich Naturwissenschaften, Geografie 
und Informatik (Bereich 4) wäre hingegen auf-
grund des dort hohen Lohnniveaus eine Erhö-
hung des Mindestlohns im Grunde irrelevant.  

 
Abbildung 5: Eingriffstiefe nach Berufsbereichen; Quellen: SOEP v38 und eigene Berechnungen
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Regionen

Abbildung 6 zeigt die Eingriffstiefe aufgeschlüs-
selt nach Regionen. In den ostdeutschen Flä-
chenstaaten ist die Eingriffstiefe über den ge-
samten Zeitraum am höchsten. Im Zeitverlauf 
zeigt sich aber eine starke Reduktion in der Ein-
griffstiefe, die von über 50 Prozent (für einen 
16-Euro-Mindestlohn in 2024er-Preisen) auf 
nur noch 30 Prozent im Jahr 2021 sinkt. In den 
anderen Flächenstaaten ist keine annähernd 
vergleichbare Reduktion zu beobachten. Auch 

in den Stadtstaaten ist der Rückgang in der Ein-
griffstiefe zwar bemerkbar, aber schwächer.  

Die Abbildung illustriert damit die Ergebnisse 
zum Beispiel von Bossler & Schank (2023): Der 
Mindestlohn hat – durch eine Kompression des 
unteren Teils der Lohnverteilung – zu einer sig-
nifikanten Verringerung der Ungleichheit bei-
getragen. Gerade Menschen in Ostdeutschland 
haben davon profitiert. 

 

 
Abbildung 6: Eingriffstiefe nach Regionen; Quellen: SOEP v38 und eigene Berechnungen

Beschäftigungsumfang

Zuletzt betrachten wir eine Aufschlüsselung der 
Eingriffstiefe nach Beschäftigungsumfang (Mi-
nijob, Teil- oder Vollzeit; Abbildung 7). Dabei 

wird deutlich, dass das Lohnniveau bei gering-
fügig Beschäftigten sehr niedrig ausfällt und 
dementsprechend eine Mindestlohnerhöhung 
dort eine enorme Eingriffstiefe hätte. Allein bei 
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einer Anhebung auf 12 Euro (2022er-Preise) 
wären in den Jahren 2015 bis 2021 grob 40 Pro-
zent der Beschäftigten direkt betroffen gewe-
sen, bei einer Anhebung auf 16 Euro (2024er-
Preise) sogar bis zu über 80 Prozent. Zu dieser 
deskriptiven Analyse passen Studienergeb-
nisse, die zu dem Schluss kommen, dass selbst 
die geringen negativen Beschäftigungseffekte 
der Mindestlohneinführung in Deutschland 
durch den Bereich der geringfügigen Beschäfti-
gung getrieben sind. Bei sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigungsverhältnissen waren 
hingegen bisher kaum Jobverluste zu beobach-
ten (z. B. Caliendo et al. 2023).  

Innerhalb der sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigung gilt es noch mal zu differenzie-
ren: Unter den Vollzeitbeschäftigten ist die Ein-

griffstiefe deutlich niedriger als unter den Teil-
zeitbeschäftigten. Daraus lassen sich für die 
spätere Analyse schon jetzt zwei Punkte mit-
nehmen: Das niedrigere Lohnniveau bei Teil-
zeit- und geringfügiger Beschäftigung erklärt, 
weswegen die Eingriffstiefe bei Frauen höher 
ist als bei Männern, da Erstere öfter in Teilzeit 
oder in geringfügigen Beschäftigungsverhält-
nissen arbeiten. 

Zweitens suggeriert die Aufschlüsselung nach 
Beschäftigungsumfang, dass eine Mindestlohn-
erhöhung vermutlich nur einen geringen Effekt 
auf die Armutsgefährdung hat. Denn dort, wo 
diese Erhöhung am tiefsten eingreift, sprich bei 
Menschen in Minijobs, wirkt sich die Erhöhung 
nur auf eine geringe Anzahl an Arbeitsstunden 
aus.  

 
Abbildung 7: Eingriffstiefe nach Beschäftigungsumfang; Quellen: SOEP v38 und eigene Berechnungen
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Zusammengefasst kann festgestellt werden, 
dass eine Erhöhung des Mindestlohns auf 
16 Euro im Durchschnitt circa 25 Prozent der 
Erwerbstätigen in Deutschland direkt berühren 
würde. Dieser Durchschnitt verbirgt jedoch 
eine große Heterogenität zwischen unter-
schiedlichen Gruppen: Menschen in Minijobs, 
18- bis 25-Jährige, Frauen sowie Arbeitende in 
den Branchen Landwirtschaft, Verkehr, Logis-
tik, Schutz & Sicherheit, Einzelhandel und Gast-
ronomiegewerbe wären besonders stark von 
einer solchen Erhöhung berührt, mit Eingriffs-
tiefen von 30 bis 50 Prozent, im Fall von Mini-  

jobs sogar bis zu 80 Prozent. Kaum direkt be-
troffen wären hingegen Arbeitende in den Na-
turwissenschaften, Geografie und Informatik. 
Auch Vollzeitbeschäftigte wären insgesamt 
deutlich unterdurchschnittlich betroffen.  

Eine erfreuliche Nachricht: Ostdeutschland, wo 
sowohl ein 12- als auch ein 16-Euro-Mindest-
lohn (in 2024er-Preisen) in der Vergangenheit 
noch deutlich tiefer eingegriffen hätte als im 
Rest der Republik, ist auch heute noch etwas 
stärker berührt, jedoch kein Ausreißer mehr. 

Box 1: Erhöhung der Lohnsumme durch Erhöhung des Mindestlohns 

Komplementär zur Eingriffstiefe im Sinne der Anzahl der berührten Personen haben wir ver-
sucht zu beziffern, um wie viel sich die Lohnsumme erhöhen könnte, wenn bei allen Beschäf-
tigungsverhältnissen der Stundenlohn auf einen Mindestlohn von 16 Euro (in 2024er-Preise) 
angehoben würde. 

Da diese Analyse keine potenziellen Beschäftigungseffekte berücksichtigt und nicht auf po-
tenzielle Stundenanpassungen (z. B. im Minijobbereich) oder auf Spillover-Effekte auf höhere 
Lohngruppen eingeht, kann sie nur als sehr explorativ angesehen werden.  

Datengrundlage für diese Analyse sind die Befragungsdaten von 2019, da in den Jahren da-
rauf durch eine verstärkte Inanspruchnahme von Kurzarbeit und Pandemie-Effekte die Da-
tenqualität im SOEP gelitten hat. Außerdem haben wir für die Analyse angenommen, dass alle 
Arbeitsverhältnisse bereits einen Mindestlohn von 12 Euro (2022er Preise) bezahlen würden, 
um nicht die Effekte dieser Mindestlohnerhöhung zusätzlich abzubilden.  

Hebt man nun in den Berechnungen den Lohn für alle Arbeitsverhältnisse, die weniger als 
16 Euro (in 2024er-Preisen) zahlten, auf 16 Euro an, ergibt sich eine hypothetische Steige-
rung der Lohnsumme um grob 1,5 Prozent. Diese Schätzung ist mit großer Unsicherheit 
behaftet: Anpassungseffekte bei den gearbeiteten Stunden und potenzielle negative Beschäf-
tigungseffekte würden die Steigerung kleiner ausfallen lassen, Spillover-Effekte auf Löhne 
oberhalb des Mindestlohns würden den Effekt größer ausfallen lassen. Darüber hinaus be-
einträchtigen Veränderungen im Reallohnniveau zwischen 2019 und heute den Effekt. 

Zur Einordnung: Ein Anstieg der Lohnsumme um 1,5 Prozent entspricht in etwa dem Vier- bis 
Fünffachen der Schätzungen des Statistischen Bundesamts für die Mindestlohnerhöhung 2022 
auf 12 Euro (MiLo-Kommission 2023). Da deren Schätzung auf der Verdiensterhebung basiert, 
unsere auf dem SOEP, ist ein direkter Vergleich jedoch schwierig. In der Vergangenheit wies die 
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS), eine der Vorgängerstatistiken der Verdienster-
hebung (Finke et al. 2023), zum Beispiel höhere Stundenlöhne am unteren Ende der Verteilung 
aus als das SOEP. Das führt zu kleineren Effekten in Mindestlohnanalysen, wodurch der tatsäch-
liche Unterschied zwischen den beiden Schätzungen geringer sein könnte. 
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3. Arbeitsmarkteffekte eines hohen Mindestlohns: Literaturüber-
sicht

Infolge einer Mindestlohneinführung oder -er-
höhung ist die Beschäftigung meist die am 
sorgfältigsten betrachtete ökonomische Größe. 
Denn in einem Arbeitsmarkt mit perfektem 
Wettbewerb, sagt die ökonomische Theorie vo-
raus, würde ein Mindestlohn zu einem Beschäf-
tigungsrückgang führen. Allerdings wird diese 
Voraussage von einem großen Teil der moder-
nen empirischen Mindestlohnforschung nicht 
gestützt.  

Dies hat in den letzten Jahren zunehmend dazu 
geführt, dass untersucht wurde, inwiefern die 
Annahme des perfekten Wettbewerbs verletzt 
wird. Wenn man annimmt, dass Arbeitsnach-
frager (d. h. Arbeitgeber) Marktmacht haben, 
dann kann ein Mindestlohn zu Lohnsteigerun-
gen führen und gleichzeitig die Beschäftigung 
erhöhen.  

Auch andere Rigiditäten auf dem Arbeitsmarkt 
können dazu führen, dass ein Mindestlohn 
keine negativen Beschäftigungseffekte hat. 
Dementsprechend hat sich die moderne Min-
destlohnforschung unter anderem damit be-
schäftigt, bei welcher Höhe des Mindestlohns 
der Punkt erreicht ist, ab dem negative Beschäf-
tigungseffekte eintreten, oder welche Gruppen 
in dieser Hinsicht besonders vulnerabel sind.  

Andere oft untersuchte ökonomische Effekte, 
neben Beschäftigung und den mechanischen 
Lohnerhöhungen am unteren Ende der Lohn-
verteilung, sind Spillover-Effekte hin zu höhe-
ren Lohngruppen sowie deren volkswirtschaft-
liche Konsequenzen. So kann zum Beispiel die 
Weitergabe von Lohnerhöhungen zu Preisstei-
gerungen führen. Gesteigerte Lohnkosten kön-
nen sich außerdem auf die Produktivität von 
Unternehmen auswirken, sowohl durch direkte 
Produktivitäts- als auch durch indirekte Reallo-

kationseffekte. Diese Sektion bietet einen Über-
blick der deutschen und internationalen Litera-
tur zu diesen Effekten. 

Die Situation in Deutschland 

Der Mindestlohn hat seit seiner Einführung in 
Deutschland nicht zu einem signifikanten Rück-
gang der Beschäftigung geführt. Die besten 
verfügbaren Analysen zeigen, dass es einen 
Rückgang der geringfügigen Beschäftigung 
nach der Einführung des Mindestlohns 2015 
gab. Allerdings ist dieser Rückgang größenmä-
ßig nicht bedeutsam und vor allem lässt sich für 
die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
kein negativer Effekt beobachten (u. a. Bossler 
& Gerner 2020; Bossler & Schank 2023;  
Caliendo et al. 2023; Caliendo et al. 2019; Dust-
mann et al. 2022). Bossler & Gerner (2020) 
schätzen, dass die Mindestlohneinführung in 
den betroffenen Betrieben zu einem leichten 
Rückgang der Beschäftigung von 1,7 Prozent 
geführt hat. Da die Löhne in diesen Betrieben 
im Gegenzug um 3,8 bis 6,3 Prozent gestiegen 
sind, impliziert das, dass der Lohnzuwachs den 
negativen Beschäftigungseffekt um das Zwei-
einhalb- bis Vierfache überstieg. Auch für die 
Anhebung auf 12 Euro ließen sich bisher keine 
signifikanten negativen Beschäftigungseffekte 
nachweisen (Bossler et al. 2024).  

Dustmann et al. (2022) zeigen, dass der Min-
destlohn Reallokationseffekte hatte: von klei-
nen, unproduktiven und schlecht zahlenden 
Unternehmen hin zu größeren, besser zahlen-
den und produktiveren Unternehmen. Verein-
zelt hat das zur Schließung von kleinen Betrie-
ben geführt, allerdings nicht zu einer erhöhten 
Arbeitslosigkeit, weil die Betroffenen neue Be-
schäftigungen gefunden haben. Im Durch-
schnitt hat sich die geschätzte Produktivität von 
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Mindestlohnarbeitenden dadurch um 1,3 Pro-
zent erhöht. Andere Studien, die die gesamt-
wirtschaftliche Produktivität nach der Mindest-
lohneinführung und den ersten Erhöhungen 
untersuchen, finden keine relevanten Effekte 
auf Arbeits- oder Kapitalproduktivität (Bossler 
et al. 2022; De Monte et al. 2022). Bei einer wei-
teren Erhöhung des Mindestlohns wäre es 
möglich, dass sich diese Effekte verstärken. 

Beschäftigungseffekte in den USA und im 
Vereinigten Königreich 

Allerdings war die Situation in Deutschland in 
der Vergangenheit nicht vergleichbar mit einer 
möglichen Erhöhung des Mindestlohns auf 15 
oder 16 Euro. Für Evidenz zu starken Mindest-
lohnerhöhungen sollte daher auch auf Erfah-
rungen außerhalb von Deutschland zurückge-
griffen werden. 

Am umfangreichsten ist dazu die Mindestlohn-
literatur für die USA, da dort aufgrund der regi-
onal unterschiedlichen Mindestlöhne die Gege-
benheiten stark variieren. Insbesondere sind 
hier die Studien von Cengiz et al. (2019) und 
Dube (2019) zu nennen, die alle Mindest-
lohnänderungen auf Ebene der Bundesstaaten 
in den USA zwischen 1979 und 2018 untersu-
chen.  

Cengiz et al. (2019) untersuchen Mindestlöhne 
mit einer Höhe zwischen 37 und 59 Prozent des 
jeweiligen Medianlohns und finden keinen Zu-
sammenhang zwischen der Höhe des Mindest-
lohns und der Anzahl der Niedriglohnbeschäf-
tigungen.  

Dube (2019) erweitert die Analyse für den aktu-
ellen Rand der Daten und ambitioniertere Min-
destlohnerhöhungen nach dem Jahr 2010. 
Auch Dube findet für diese Reformen keine ne-
gativen Effekte auf die Anzahl der Beschäfti-
gungsverhältnisse. Die analysierten Mindest-
lohnerhöhungen betragen durchschnittlich 

30 Prozent und entsprechen damit in ihrer Grö-
ßenordnung einer Erhöhung des Mindestlohns 
in Deutschland auf 16 Euro.  

Obwohl beide Studien keine Beschäftigungsef-
fekte finden, stellen sie signifikante positive 
Spillover-Effekte auf die Löhne von höheren, 
nicht direkt vom Mindestlohn betroffene Lohn-
gruppen fest. Diese machen circa 40 Prozent 
(Cengiz et al. 2019) beziehungsweise über 
50 Prozent (Dube 2019) der gesamten Lohn-
steigerungen aus, die in diesen Papieren ermit-
telt werden. 

Godoey & Reich (2021) nutzen noch kleinräumi-
gere Variationen in der Höhe des Mindestlohns 
im Verhältnis zum Medianlohn, wodurch sie 
stärkere Heterogenität ausnutzen können. Da-
bei finden sie selbst für die am stärksten be-
troffenen Kreise, in denen der Mindestlohn 
auf 60 bis 82 Prozent des Medianlohns ange-
hoben wurde, keine signifikanten negativen 
Beschäftigungseffekte.  

Hierbei handelt es sich nur um eine kleine Aus-
wahl der umfangreichen Mindestlohnliteratur 
für die USA. Es gibt auch einzelne Studien, die 
signifikante negative Beschäftigungseffekte fin-
den. Eine ausführliche Diskussion der Annah-
men und untersuchten Studien würde den Rah-
men dieses Papiers sprengen; ausgehend von 
den neuesten und umfassendsten Analysen für 
die USA scheinen bisherige Mindestlohnerhö-
hungen aber noch nicht den Punkt erreicht zu 
haben, an dem sie relevante negative Beschäf-
tigungseffekte hervorrufen. 

Im Vereinigten Königreich wurde 2016 der „Na-
tional Living Wage“ eingeführt, wodurch seit-
dem die Mindestlöhne für Menschen ab 
25 Jahre deutlich gestiegen sind, bis auf knapp 
unter 60 Prozent des Medianlohns (siehe Abbil-
dung 1). Auswertungen dieser Reform kom-
men zu dem Schluss, dass dies entweder zu kei-
nem (Dickens & Lind 2018) oder höchstens zu 
einem geringen Rückgang der Beschäftigung 
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unter teilzeitarbeitenden Frauen (Aitken et al. 
2019) geführt hat. 

Anpassungen aus Perspektive von Firmen 
in Ungarn & Portugal 

Eine andere starke Mindestlohnerhöhung 
wurde 2001 in Ungarn umgesetzt, als der Min-
destlohn um circa 60 Prozent auf 58 Prozent 
des Medianlohns angehoben wurde. Diese Er-
höhung untersuchten Harasztosi & Lindner 
(2019) aus Perspektive der Unternehmen und 
stellen fest, dass die Erhöhung zu einem leich-
ten Rückgang der Beschäftigung im verarbei-
tenden Gewerbe geführt hat und zu keinem sig-
nifikanten Effekt bei den Dienstleistungen. Der 
Hauptanpassungsmechanismus waren Lohn-
erhöhungen, die über Preiserhöhungen an 
Kunden und Kundinnen weitergegeben wur-
den.  Die Autoren schließen daraus, dass Min-
destlöhne in Sektoren, die vom Handel beein-
flusst sind, einen größeren negativen Beschäf-
tigungseffekt haben können, da dort Produk-
tion ins Ausland verlagert werden könnte, wäh-
rend das bei Dienstleistungen kaum möglich 
ist. 

Ebenfalls aus Perspektive von Firmen untersu-
chen Alexandre et al. (2022) die starken Min-
destlohnerhöhungen in Portugal ab 2014. Wie 
aus Abbildung 1 ersichtlich, ist Portugal das 
Land in Europa mit dem mittlerweile höchsten 
Mindestlohn, bei 66 Prozent des Medianlohns 
am aktuellen Rand. Alexandre et al. (2022) nut-
zen Variation darin, wie stark Firmen von Min-
destlohnerhöhungen betroffen sind, um die Ef-
fekte auf Beschäftigung und Profitabilität zu be-
stimmen. Sie finden signifikante negative Be-
schäftigungseffekte, die über die Zeit zuneh-
men und für finanziell in Not geratene Firmen 
stärker sind. Außerdem hat der Mindestlohn 
dazu geführt, dass nichtprofitable Firmen 
wahrscheinlicher den Markt verlassen, was un-
ter Umständen auch einen positiven Effekt auf 
die Produktivität der im Markt verbliebenen Fir-

men und Arbeitenden haben kann. Dieser Ef-
fekt wurde von den Autoren jedoch nicht näher 
untersucht. 

Evidenz aus Umfrageexperimenten für zu-
künftige Mindestlohnerhöhungen 

Allerdings lässt sich wie oben bereits beschrie-
ben auch aus starken Mindestlohnänderungen 
in einem anderen Kontext nicht schließen, dass 
eine zukünftige starke Erhöhung des Mindest-
lohns in Deutschland unbedingt vergleichbare 
Effekte hätte. Deshalb fragen Bossler et al. 
(2020) in einem Umfrageexperiment bei Betrie-
ben in Deutschland nach, was deren Reaktion 
auf eine hypothetische Mindestlohnerhöhung 
wäre. Laut der Betriebsbefragung im Jahr 2017 
hätte eine schlagartige Erhöhung des Mindest-
lohns um etwas über 30 Prozent (was der größ-
ten abgefragten Erhöhung in der Umfrage ent-
sprach und gleichzeitig in der Größenordnung 
vergleichbar wäre mit einer Mindestlohnerhö-
hung auf 16 Euro im Jahr 2024) einen substan-
ziellen Beschäftigungsverlust von 5,2 Prozent 
zur Folge (hochgerechnet circa 1,4 Millionen 
Beschäftigte). Unternehmen mit einem Be-
triebsrat und einem Tarifvertrag gaben jedoch 
an, auch bei einer solchen Erhöhung keine Stel-
len abbauen zu wollen. 

Vor der Mindestlohnerhöhung auf 12 Euro im 
Jahr 2022 führten Blömer et al. (2022) eine wei-
tere Umfrage unter Unternehmen durch. Für 
diese weniger einschneidende Mindestlohner-
höhung gaben Unternehmen, in denen 10 Pro-
zent oder mehr der Beschäftigungsverhältnisse 
von der Anhebung betroffen waren, an, dass 
sie Minijobs in signifikantem Umfang abbauen 
wollen. Betriebe, in denen mindestens 20 Pro-
zent der Beschäftigungsverhältnisse betroffen 
waren, wollten sowohl Minijobs als auch sozial-
versicherungspflichtige Beschäftigungen redu-
zieren. Außerdem gaben Betriebe an, die Min-
destlohnerhöhung in Form von Preissteigerun-
gen weitergeben zu wollen, was die Ergebnisse 
von Harasztosi & Lindner (2019) spiegelt. Auch 
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eine Zurückstellung von Investitionen wurde 
als Anpassungsmechanismus genannt. 

Insgesamt lässt sich daraus schließen, dass bis 
zu einem gewissen Grad Mindestlohnerhöhun-
gen nicht zwangsläufig zu makroökonomisch 
relevanten Beschäftigungsverlusten führen. 
Selbst wenn starke Mindestlohnerhöhungen zu 
Beschäftigungsverlusten führen, wie in einigen 
der oben besprochen Papiere festgestellt, kön-
nen diese heterogen über Beschäftigungsform 
(d. h. geringfügig vs. sozialversicherungspflich-
tig), über Industrien und über Arbeitsintensität 
der Unternehmen verteilt sein und durch neue 
Beschäftigungsverhältnisse anderswo aufge-
fangen werden. So können Mindestlöhne zu 
Reallokationsprozessen führen, in denen unter 
Umständen kleine und weniger produktive Fir-
men zugunsten produktiverer und größerer Fir-
men aus dem Markt gedrängt werden. Weitere 
Anpassungsmechanismen können Preise sein, 
über die höhere Lohnkosten an Kunden und 
Kundinnen weitergegeben werden, oder eine 
Reduktion der Stunden, wie es insbesondere in 
Deutschland in Kombination mit der Institution 
Minijob nach der Mindestlohneinführung zu 
beobachten war. 

Ungleichheit & Armutsreduktion 

In den letzten Jahren konnte für verschiedene 
Staaten nachgewiesen werden, dass der Min-
destlohn bei nur geringen Beschäftigungseffek-
ten einen ungleichheitsverringernden Effekt 
auf die Arbeitseinkommen hatte (Bossler & 
Schank 2023 für Deutschland oder Oliveira 
2023 für Portugal).  

Zum einen ergibt sich dieser Effekt aus der 
Kompression der Lohnverteilung am unteren 
Ende, zum anderen aus teils signifikanten Spill-
over-Effekten bis hin zum Median. Während 
Stewart (2012) für Großbritannien keine Spill- 
over-Effekte eines verhältnismäßig niedrigen 
Mindestlohns findet, konstatieren Bossler & 
Schank (2023) für Deutschland Spillover-Effekte 

bis zum Median der Lohnverteilung, ebenso 
wie Oliveira (2023) für Portugal. Auch die Analy-
sen von Cengiz et al. (2019) und Dube (2019) für 
die USA weisen signifikante Spillover-Effekte 
auf, die insbesondere bei ambitionierteren 
Mindestlohnerhöhungen in jüngerer Vergan-
genheit (Dube 2019) mehr als die Hälfte der ge-
samten Lohnzugewinne ausmachen.  

Es ist anzunehmen, dass eine weitere Erhö-
hung des Mindestlohns diesen ungleichheits-
mindernden Effekt auf die Arbeitseinkommen 
innerhalb der Gruppe der Beschäftigten fort-
setzen würde. Wenn dieser Effekt allerdings zu-
lasten der Beschäftigung gehen sollte, droht 
dafür potenziell eine größere Ungleichheit in-
nerhalb der Haushaltseinkommen.  

Im Gegensatz zu dem relevanten Beitrag, den 
ein Mindestlohn leisten kann, um Ungleichheit 
zu verringern, sind dessen Beiträge zur Armuts-
reduktion überschaubar: Von circa 748.000 Be-
schäftigten SGBII-Beziehern und -Bezieherin-
nen waren im April nur 2,7 Prozent alleinste-
hende Vollzeitbeschäftigte (MiLo-Kommission 
2023). Aber nur in dieser Haushaltskonstella-
tion entfaltet ein höherer Mindestlohn potenzi-
ell seine volle armutsverhindernde Wirkung.  

In anderen Bedarfsgemeinschaften im SGBII-
Bezug ist das Problem meist, dass die Haus-
haltsmitglieder insgesamt häufig nicht oder nur 
in geringer Stundenzahl arbeiten. Ein größerer 
Beschäftigungsumfang hätte für diese Haus-
halte einen deutlich relevanteren Effekt als po-
tenzielle Lohnerhöhungen durch einen höhe-
ren Mindestlohn bei einer gleichbleibend gerin-
geren Stundenzahl.  

Dennoch zeigen Analysen für die Mindest-
lohneinführung in Deutschland einen leichten 
Rückgang in der Zahl der Aufstockenden und in 
der Höhe der Sozialleistungen, die sie beziehen 
(Bruckmeier & Schwarz 2022; Schmitz 2019). 
Auch hier ist aber zu bedenken, dass sich zu-
mindest die Zahl der Aufstockenden auch 
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durch einen Abgang in Arbeitslosigkeit verrin-
gert hat. Auch in dieser Hinsicht ist daher auf-
merksame Beobachtung geboten, um sicherzu-
stellen, dass nicht der Punkt überschritten wird, 

ab dem negative Beschäftigungseffekte zu 
mehr statt zu weniger Armut führen.
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4. Fiskaleffekte: (Mehr-)Kosten für die öffentliche Hand?

Gemessen an der gesamten Lohnsumme sind 
die Lohnsteigerungen durch die Mindestlohn-
erhöhung klein (siehe Box 1 auf S. 12 oben). Das 
Statistische Bundesamt geht davon aus, dass 
durch die Erhöhung auf 12 Euro im Jahr 2022 
die Lohnsumme um circa 0,34 Prozent angeho-
ben wurde (MiLo-Kommission 2023). Dennoch 
kann der Mindestlohn fiskalische Effekte entfal-
ten: durch Veränderungen in den Sozialabga-
ben, den Kosten für die Sozialversicherungen, 
den gezahlten Steuern, durch höhere Personal-
kosten im Öffentlichen Dienst oder durch hö-
here indirekte Kosten für die öffentliche Hand 
über die Vergabe von Aufträgen. 

Effekte auf das Steuer- und Transfersystem 

Ehrentraut et al. (2020) beziffern mithilfe eines 
Mikrosimulationsmodells die kurzfristigen fis-
kalischen Auswirkungen auf das Steuer- und 
Transfersystem durch die Mindestlohneinfüh-
rung 2015 auf Nettomehreinnahmen von circa 
1 bis 1,5 Milliarde Euro pro Jahr. Das heißt, die 
zusätzlichen Steuern und Sozialabgaben über-
wogen laut ihren Rechnungen die Minderein-
nahmen durch geringere Umsatzsteuern und 
Mehrausgaben für Wohngeld und Kinderzu-
schlag. Gleichwohl bewegt sich die Größe die-
ser Mehreinnahmen für den Staat auf einem 
niedrigen Niveau. Ohne eigene Mikrosimulati-
onsanalysen können wir keine seriösen Aussa-
gen über weitergehende Mindestlohnerhöhun-
gen in der Zukunft treffen.  

Personalkosten 

Darüber hinaus sind insgesamt mehr als 
5,2 Millionen Beschäftigte im öffentlichen 
Dienst tätig (Stand: 2022). Diese teilen sich auf 
den Bund (526.000), die Länder (2.604.000), die 
Kommunen (1.702.000) und die Sozialversiche-
rungen (375.000) auf (dbb beamtenbund und 

tarifunion 2023). Auf die direkt beim Bund be-
schäftigten Beamt*innen und Tarifbeschäftig-
ten hätte eine Mindestlohnerhöhung voraus-
sichtlich kaum Auswirkungen, da die aktuellen 
Entgelte beziehungsweise Besoldungen bereits 
fast ausnahmslos über 16 Euro pro Stunde lie-
gen. Das Gleiche gilt für den Pflegesektor, wo 
die P-Tabelle des TVöD im Jahr 2025 selbst für 
ungelernte Pflegekräfte ohne Erfahrung eine 
Entlohnung von mehr als 16 Euro pro Stunde 
vorsieht. Der Branchenmindestlohn in der 
Pflege und der Pflege-Tarifvertrag haben auch 
über den öffentlichen Dienst hinausgehende 
Wirkungen, da auch private Pflegeanbieter sich 
vielmals an diesen Abschlüssen orientieren 
(müssen). 

Niedrigere Entgelte und Besoldungen existie-
ren aber nach wie vor auf Länderebene und bei 
den Kommunen, wo mehr als 80 Prozent der 
Beschäftigten im öffentlichen Dienst tätig sind. 
Die Entgelt- und Besoldungstabellen der Län-
der sowie die Tariftabellen für die Kommunal-
ebene sehen aktuell noch bis in die Einstufun-
gen A7 bzw. E7 abhängig von Arbeitserfahrung 
teilweise Entlohnungen unterhalb von 16 Euro 
pro Stunde vor. Wenn die Abschlüsse im öffent-
lichen Dienst, die 2023 erreicht wurden, ihre 
volle Wirksamkeit entfalten, werden aber auch 
auf Länderebene und für die Kommunen die 
meisten Stundenlöhne oberhalb von 16 Euro 
liegen, mit Ausnahme von einigen wenigen Be-
troffenen in den niedrigsten Einstufungen.  

Leider liegen keine nach Arbeitgeber aufge-
schlüsselten Zahlen zu Einstufungen vor, aber 
selbst über alle Arbeitgeber und Erfahrungsstu-
fen hinweg dürften maximal circa 100.000 Be-
schäftigte im öffentlichen Dienst nach den Ta-
bellenerhöhungen 2024 und 2025 noch so ein-
gruppiert sein, dass theoretisch überhaupt eine 
Bezahlung unterhalb von 16 Euro pro Stunde 
möglich wäre (dbb beamtenbund und tarifunion 
2023). Wenn man davon ausgeht, dass durch 



 

20 von 27 

 POLICY PAPER 

ihre Arbeitserfahrung viele dieser Erwerbstäti-
gen außerdem bereits in höheren Erfahrungs-
stufen angekommen sind, zeigt sich, dass eine 
Erhöhung der direkten Personalkosten durch ei-
nen 16-Euro-Mindestlohn wahrscheinlich ver-
nachlässigbar wäre, es sei denn, man geht auch 
hier von Spillover-Effekten in höhere Besol-
dungsstufen oder Entgeltklassen aus. 

Zuletzt haben einige Bundesländer eigene 
Vergabemindestlöhne, die zurzeit noch alle un-
terhalb von 16 Euro liegen. Hier, ebenso wie bei 
Vergaben allgemein, könnte eine Anhebung 
des Mindestlohns unter Umständen zu Mehr-
ausgaben führen, für deren Bezifferung jedoch 
eine separate und tiefergehende Studie not-
wendig wäre.  

Schwarzarbeit  

Aufgrund der Natur von Schwarzarbeit ist es 
schwierig, die Effekte des Mindestlohns auf ihr 
Angebot und ihre Nachfrage zu bestimmen. In 
einer von der Mindestlohnkommission in Auf-
trag gegebenen Studie mit eigens dafür entwi-
ckelten Umfragemethoden, die Schwarzarbeit 
rund um die Mindestlohnerhöhung auf 12 Euro 
untersucht, finden die Autoren und Autorinnen 
zwischen einem höheren Mindestlohn und 
dem Angebot von oder der Nachfrage nach 
Schwarzarbeit keinen Zusammenhang (Ipsos 

2023a, 2023b). Jedoch gab es von 2022 auf 2023 
einen Anstieg von 5.898 auf 7.249 eingeleitete 
Ermittlungsverfahren der Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit (FKS) des Zolls wegen Verstößen 
gegen das Mindestlohngesetz (Vojta 2024). Dies 
deutet darauf hin, dass die Versuche, die Min-
destlohnregelungen zu umgehen, möglicher-
weise zugenommen haben. 

Im Kontext dieser unklaren Effekte auf 
Schwarzarbeit wurden die gesetzlichen Kon-
trollinstanzen infolge der Mindestlohneinfüh-
rung aufgestockt. Die Hauptzollämter und dort 
insbesondere die FKS sind zuständig für die 
Überprüfung der Mindestlohneinhaltung. Seit 
der Mindestlohneinführung sind die Planstel-
len dort von 6.865 (2014) auf 11.244 (2023) an-
gestiegen, auch wenn die Hauptzollämter nach 
wie vor Probleme bei der Besetzung dieser Stel-
len haben (MiLo-Kommission 2023).6 

Wahrscheinlich war diese Verstärkung damit zu 
begründen, dass die FKS zuvor lediglich für die 
Kontrolle der Einhaltung von Branchenmin-
destlöhnen zuständig war, nach 2015 dann 
aber für einen viel größeren Kreis an Beschäf-
tigten. Eine solche Vergrößerung des Verant-
wortungsbereichs ist bei einer Erhöhung des 
Mindestlohns nicht noch einmal zu erwarten. 
Dennoch wäre es ratsam, in Zukunft die bereits 
geschaffenen Planstellen zu besetzen.

  

 
6  So waren zum 31.12.2022 zum Beispiel nur 8.240 Stellen (VZE) 

besetzt (Bundesregierung 2024, S. 115). 
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5. Fazit

Das vorliegende Papier beschreibt die mögli-
chen Folgen einer Mindestlohnerhöhung auf 
16 Euro. Eine solche Erhöhung um fast 30 Pro-
zent wäre die größte, die es bisher in Deutsch-
land gab. Es wäre ein großer Einschnitt. Im in-
ternationalen Vergleich würde sich Deutsch-
land damit auf einen Spitzenplatz in Sachen 
Mindestlohnhöhe setzen, ohne jedoch den 
Kontakt zum Vergleichsfeld zu verlieren. 

Ein 16-Euro-Mindestlohn würde je nach demo-
grafischer Gruppe, Branche oder auch Region 
unterschiedlich intensive Eingriffstiefen aufwei-
sen. Menschen in Minijobs, 18- bis 25-Jährige, 
Frauen und Arbeitende in den Branchen Land-
wirtschaft, Verkehr, Logistik, Schutz & Sicher-
heit sowie Einzelhandel und Gastronomiege-
werbe wären besonders stark von einer sol-
chen Erhöhung berührt. Hingegen kaum direkt 
betroffen wären Arbeitende in den Naturwis-
senschaften, Geografie und Informatik sowie 
im verarbeitenden Gewerbe. Auch Vollzeitbe-
schäftigte wären insgesamt deutlich unter-
durchschnittlich betroffen. 

Über ihre direkten Effekte hinweg könnte eine 
solche Mindestlohnerhöhung Wechselwirkun-
gen auf andere Institutionen des Arbeitsmarkts 
haben, die es zu bedenken gilt. Die Tarifver-
handlungen für Branchenmindestlöhne sind 
eine davon. Durch die Mindestlohnerhöhung 
auf 12 Euro im Jahr 2022 wurden einige Bran-
chenmindestlöhne überholt und nur teilweise 
neu verhandelt (MiLo-Kommission 2023). Einer-
seits gibt es daher aufseiten mancher Tarifpar-
teien den Wunsch nach Planungssicherheit an-
statt weiterer außerplanmäßiger Erhöhungen. 
Andererseits hat der höhere Mindestlohn für 
neue Dynamik in den Tarifverhandlungen ge-
sorgt (Bispinck et al. 2023). 

Die Studienlage für Deutschland hat außerdem 
gezeigt, dass geringfügig Beschäftigte die mit 
Abstand am stärksten vom Mindestlohn be-

troffene Gruppe sind. Das hat sich im Abbau ei-
niger Stellen, in der Umwandlung hin zu sozial-
versicherungspflichtiger Beschäftigung ande-
rer Stellen oder durch Stundenreduktionen in 
diesem Bereich geäußert. Auch Evidenz aus Un-
ternehmensbefragungen zeigt, dass der Abbau 
von geringfügiger Beschäftigung neben Preis-
erhöhungen einer der Hauptanpassungskanäle 
bei weitergehenden Mindestlohnerhöhungen 
ist.  

Wenn diese Mitarbeitenden – wie bisher – über 
Reallokationen ihren Weg in besser bezahlte 
und produktivere Stellen finden, könnte darin 
eine Chance liegen: Die Produktivität der Min-
destlohnmitarbeitenden wird erhöht, während 
unproduktive Unternehmen tendenziell aus 
dem Markt ausscheiden. Wenn jedoch eine Ver-
drängung aus dem Arbeitsmarkt oder Umge-
hungen des Mindestlohngesetzes (z. B. über 
Schwarzarbeit) folgen, wären die Konsequen-
zen negativ. 

Eine der relevantesten Größen, die es bei einer 
Mindestlohnerhöhung zu beobachten gilt, ist 
daher die Beschäftigung. Denn nur, wenn eine 
Mindestlohnerhöhung nicht zu signifikanten 
Nettobeschäftigungsverlusten führt, überwie-
gen die positiven Effekte auf Löhne und Pro-
duktivität die Verluste durch verloren gegan-
gene Jobs. Diesbezüglich gibt es in der interna-
tionalen Forschung Evidenz dafür, dass auch 
starke Anhebungen des Mindestlohns nicht 
zwangsläufig mit einem Rückgang der Gesamt-
beschäftigung einhergehen müssen. In der Ver-
gangenheit hat die Einführung des Mindest-
lohns in Deutschland kaum zu Jobverlusten ge-
führt. 

Allerdings ist die nationale und internationale 
Studienlage nicht eindeutig. Um herauszufin-
den, wie weit der Mindestlohn in Zukunft noch 
angehoben werden kann, bevor signifikante 
negative Beschäftigungseffekte eintreten, wäre 
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daher eine schrittweise Anhebung des Min-
destlohns, mit dem Ziel, die Mindestlohnhöhe 
in Relation zum Medianlohn zu steigern, die an-
gemessenste Vorgehensweise. 

Die erste Schlussfolgerung des Papiers ist also, 
dass eine Anhebung des Mindestlohns auf 
16 Euro ambitioniert scheint, aber noch am 
oberen Ende dessen liegt, was man vernünf-
tigerweise in Schritten anstreben könnte. 

Eine zweite Schlussfolgerung ist, dass – wie be-
reits bei der Erhöhung auf 12 Euro – Verstöße 
gegen das Mindestlohngesetz genau im Auge 
behalten werden müssten. Gerade eine Beset-
zung der noch offenen Planstellen in den 
Hauptzollämtern hätte hohe Priorität. 

Eine letzte Schlussfolgerung betrifft Minijobs. 
Hier wären bei der Einführung eines 16-Euro-
Mindestlohns bis zu 80 Prozent der Beschäfti-
gungsverhältnisse berührt. In der Vergangen-
heit haben geringfügig Beschäftigte oftmals auf 

Mindestlohnerhöhungen reagiert, indem sie 
ihre Stundenzahlen reduzierten, um nicht die 
Geringfügigkeitsgrenze zu überschreiten. Mitt-
lerweile wurde daher die Verdienstgrenze für 
die geringfügige Beschäftigung an die Mindest-
lohnhöhe gekoppelt. Das heißt aber, dass eine 
starke Erhöhung des Mindestlohns auch die 
Geringfügigkeitsgrenze stark nach oben ver-
schieben würde. Dies könnte zu niedrigeren So-
zialabgaben führen sowie einen negativen Ef-
fekt auf das Arbeitsangebot von Frauen in Part-
nerschaften ausüben. Gegenläufig wäre der 
positive Anreizeffekt höherer Löhne, sowohl 
aufgrund der direkten Mindestlohnsteigerung 
als auch aufgrund indirekter Spillover- 
Effekte weiter oben in der Lohnverteilung. 

Auch diese Effekte müssten im Rahmen einer 
schrittweisen Anhebung eng beobachtet wer-
den.
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